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Sekundi in den Niederlanden 

 

In unserem 3. Sekundi-Newsletter stellen wir Ihnen in diesem Monat unseren niederländischen Partner 

vor und informieren Sie über die Besonderheiten des dortigen Forderungsmanagements.  

Unser Partner im Sekundi-Netzwerk ist LAVG Gerichtsvollzieher & Inkasso. Dieses professionelle 

Unternehmen hat sich stark auf die Bedürfnisse der Kunden fokussiert und ist mit 10 Büros eines der 

führenden Unternehmen dieser Branche in den Niederlanden. Durch die führende Position am Markt und 

den persönlichen Kontakt zu Kunden weist das Kundenportfolio eine Vielzahl von Branchen aus.  

Geschäftsführender Direktor von LAVG ist Anton Maas während Hans Kuik die operative Geschäftsführung 

ausübt. Marten Kuik ist verantwortlich für Verkauf und Marketing im Bereich des europäischen 

Netzwerkes. 

Mit 150 Angestellten, davon 55 Gerichtsvollzieher, bietet LAVG den bestmöglichen Service zur 
Eintreibung Ihrer offenen Forderungen. 
 

Wünschen Sie weitere Informationen oder haben noch Fragen?   

info@eurosolvent.de 

Besonderheiten beim Forderungseinzug in den Niederlanden 
 

Mit Beginn und Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens wird in den Niederlanden stets ein Gerichtsvollzieher 

involviert. Dieser wird immer beauftragt, um offizielle Unterlagen an die Schuldner zuzustellen. Eine andere 

Möglichkeit der Zustellung und damit Einleitung des Verfahrens besteht nicht.  

Nachdem die Zustellung erfolgt ist, kann das Verfahren beginnen. Auch in den laufenden Gerichtsverfahren werden 

Gerichtsvollzieher beauftragt, um offizielle Informationen oder Dokumente zu übergeben oder nach 

Gerichtsentscheidung die Verfügung oder das Urteil zuzustellen.  

Sollte der Schuldner seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen, können Zwangsmaßnahmen wie Kontopfändung oder 

Zwangsvollstreckung in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen des Schuldners veranlasst werden. Auch für 

diese Maßnahmen bedarf es immer eines Gerichtsvollziehers. 

 


